
Bahnordnung für Besucher 
der Rennschlitten- und Bobbahn Oberhof 

 
Die LOTTO Thüringen EISARENA Oberhof (im Folgenden „EISARENA“ genannt) ist Eigentum des 
Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum Oberhof und wird von diesem betrieben. Zur 
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Bereich der EISARENA sowie zur Durchführung des 
störungsfreien Trainings- und Wettkampfbetriebes ist nachstehende Bahnordnung stets zu beachten. 

(1) Allgemeines 
 

1. Die EISARENA ist eine Trainings- und Wettkampfstätte. Sie ist für nationale und 
internationale Veranstaltungen ausgelegt.  
 

2. Betreiber und Nutzer der EISARENA haben in allen Bereichen einen sicherheitsrelevanten 
Zustand der Bahn und optimale Sicherheit für Sportler, Betreuer, Besucher und 
Mitarbeiter der EISARENA durch Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln umfassend zu 
gewährleisten. 
 

(2) Verhaltensregeln 
 

1. Den Anweisungen des Bahnpersonals und vor allem des Bahnsprechers ist zur eigenen 
Sicherheit und für den ungehinderten Trainings- und Wettkampfbetrieb jederzeit Folge 
zu leisten. 
 

2. Das Betreten des Bahnkörpers bzw. Bahnbegehungen sind strengstens untersagt. 
 

3. Es ist nicht gestattet: 

− die Rennpiste, die Starthöhen, Kurvenränder und Übergänge zu betreten, 

− Gegenstände in oder über die Bahn zu werfen 

− abgesperrte Bereiche zu betreten 

− mit Blitzlicht zu fotografieren 

− sich in die Bahn hinein zu lehnen 
 

4. Jegliche Beschädigung der Bahnanlage wird strafrechtlich verfolgt. 
 

5. Die ungehinderte Zufahrt für Rettungs-, Hilfs- und Dienstleistungsfahrzeuge ist durch 
rücksichtsvolles verhalten zu gewährleisten. 
 

6. Hunde sind an der Leine zu führen 
 

7. Es ist nicht erlaubt, Kühlleitungen, Kabelkanäle und Banden der Bahn zu betreten. Es sind 
nur ausgewiesene Wege und Flächen zu benutzen. 

 
8. Das Befahren der Bahnstraße ist für Besucher der EISARENA untersagt. 
 
9. Den Anweisungen des Bahnpersonals und vor allem des Bahnsprechers ist zur eigenen 

Sicherheit und für den ungehinderten Trainings- und Wettkampfbetrieb Folge zu leisten. 
 

(3) Haftung 
Für Schäden, die auf unberechtigtes Betreten der Anlage oder durch Benutzung von nicht 
markierten bzw. gekennzeichneten Wegen und Flächen zurückzuführen sind, wird keine Haftung 
übernommen. 


